Interview AdVoice Dezember 2000

1. Können Sie in kurzen Worten sagen, was die Bundessprecherkonferenz ist?

Die BSK ist das bundesweite Sprachrohr der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare. Sie ist die Dachorganisation der verschiedenen Referendarräte, Personalvertretungen und Referendarvereine in den Ländern, aber jeder einzelne Referendar kann Mitglied werden – und ist hiermit dazu aufgerufen.

2. Die Juristenausbildung ist in aller Munde. Stellen Sie sich vor, Sie wären König von Deutschland. Wie würden Sie ihre Juristen ausbilden lassen?

König von Deutschland?! Hätte ich diesen Posten, dann hätte unter anderen der gesamte Juristenstand versagt, da er nicht unser Grundgesetz schützen konnte oder wollte… eine späte Bestätigung, daß eine Ausbildungsreform dringend notwendig gewesen wäre.

Gegeben den Fall meiner Souveränität: Ich würde die Gesamtausbildung neu strukturieren und das Examen erheblich verändern, aber die staatliche Verantwortung für die Ausbildung aller Berufssparten und die “allgemeine Berufsbefähigung” belassen.

Die Ausbildung sollte in drei Abschnitte eingeteilt werden: Eine recht verschulte zweijährige Grundstudienphase, ein sehr freies, wissenschaftlich ausgerichtetes Vertiefungs- und Wahlstudium von ebenfalls zwei Jahren und eine etwa eineinhalbjährige Praxisphase mit vier Stationen.

Am Ende stünde nur noch ein Examen, dessen schriftliche Leistungen schon während der gesamten Ausbildung in Form von “credit points” angesammelt worden wären, hinzu käme eine wissenschaftliche Abschlußarbeit – immerhin handelt es sich um ein Universitätsstudium – und eine abschließende mündliche Prüfung mit Verteidigung der Hausarbeit, Aktenvortrag und Rechtsgespräch.

Die BSK hat ein entsprechendes Modell vorgestellt (siehe etwa unter www.bundessprecherkonferenz.de), das übrigens weitgehend mit den Vorstellungen des “Ladenburger Kreises” bekannter Rechtswissenschaftler übereinstimmt. Insofern habe ich Hoffnung, daß eine solche Reform auch ohne die Einführung der Monarchie möglich ist.

3. Glauben Sie, daß in Deutschland zu viele Juristen ausgebildet werden und darum schon an den Unis “gesiebt” werden müßte?

Nein, es werden nicht zu viele Juristen ausgebildet. Immer neue juristische Arbeitsfelder erfordern eine doch recht große Anzahl an juristischen Fachleuten, auch der Vergleich mit der Anwaltsdichte in anderen Ländern zeigt, daß hier durchaus noch Platz ist. Das dies nicht immer ein sicherer Job ist und es Konkurrenz gibt, muß nur jedem klar sein: Es gibt mit dem Examen keinenAnspruch auf Erfolg und Reichtum, das scheint vielen nicht so bewußt zu sein. Auch hängen wir Juristen noch sehr an unseren klassischen Berufsbildern, dabei wird juristischer Sachverstand oder eine juristische Ausbildung in allen Wirtschaftszweigen gebraucht und auch nachgefragt. Absolventen anderer Fachrichtungen gehen schon lange nicht mehr so begrenzt auf den Arbeitsmarkt. 

Eine gute Ausbildung braucht unter anderem ein sinnvolles Betreuungsverhältnis von Lehrenden zu Studierenden und eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft der Studierenden. Daran fehlt es heute.

Das Grundstudium sollte daher so aufgebaut sein, daß weniger “Verlegenheitsstudenten”, sich jahrelang in diesem Fachbereich abquälen oder die Zeit absitzen. Leistungskontrollen sollten recht früh ansetzen und so die Mitarbeit fördern. Es soll nicht erst im Examen zur ersten, einigermaßen ernsten Überprüfung kommen, ob man für dieses Fach geeignet ist.

Eine solche “Verschulung” des Grundstudium darf aber nur zu dem Zweck erfolgen, im anschießenden Hauptstudium große Freiheiten zur wirkliche vertieften und wissenschaftlichen Befassung mit Jura zu ermöglichen.

4. Die Anwaltschaft wird jährlich durch neue Kollegen “bereichert”, die für diesen Beruf nicht ordentlich ausgebildet wurden. Wie könnte man diesen Mißstand beheben?

Das bereits skizzierte Modell der BSK strafft die Ausbildungszeit und führt zu einer direkten Anbindung von theoretischer und praktischer Ausbildung, die recht große Freiheiten bei der Auswahl der Interessenschwerpunkte bietet. Der künftige Anwalt kann sich damit schon in dieser Richtung einarbeiten. Dies erfordert aber ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit. Das wird heute zum einen in der Ausbildung zu wenig erwartet bzw. gefordert, andererseits von den meisten Studierenden auch nicht entwickelt. Eine reine Konsumhaltung, wie sie zur Zeit oft praktiziert wird, und am Ende der Ausbildung der empörte Protest, man sei nicht richtig vorbereitet worden, ist zu einem guten Teil ein Problem jedes Einzelnen; aber, wie gesagt, stark gefördert durch das ganze Ausbildungssystem. Jeder kann und sollte sein Anwaltspraktikum und seine Referendarsstation beim Anwalt ernst nehmen und nicht nur abzeichnen lassen, man kann auch neben dem Studium oder in den Semesterferien mal in einer Kanzlei arbeiten. Das alles gibt Einblicke, sie werden nur zu wenig genutzt. 

5. Eine gute Ausbildung kostet Geld. Angesichts knapper Kassen gibt es Stimmen, die fordern, dass der junge Jurist sich an den Kosten seiner Ausbildung beteiligen soll. Was halten Sie davon?

Mal ganz ehrlich: Bis man von einem Studenten für das, was ihm die Universität in der Regel bietet, einen nennenswerten Geldbetrag abfordern kann, müßte einiges geschehen. So lange stellt sich diese Frage sowieso nicht, da man nicht eine Anlauffinanzierung durch die Studierenden für nachfolgende Generationen verlangen kann. In Jura kommt hinzu, daß es sich um eine ziemlich kostengünstige Ausbildung handelt, selbst unter Einberechnung der Referendarsgehälter. Diese billige Parkstation ist doch vermutlich der entscheidende Grund, warum sich die Kultus- und Wissenschaftsminister nicht zu einer Studienbegrenzung oder späteren Mengenreduzierungen in Jura durchringen – jede andere Studienwahl wäre teurer. 

Meiner Ansicht nach ist die Jura-Ausbildung ein staatliches Investment in sein Rechtssystem und dessen Pflege, daß bisher nicht zu teuer ist. 

Die Zahlungen an die Referendare reflektieren im übrigen auch, daß ein junger Jurist in diesem Ausbildungsabschnitt durchaus schon einsetzbar ist, das sieht man allein schon an den vielen studentischen und juristischen Mitarbeitern in den Kanzleien. Die Ausbildungsstelle muß das nur wollen. Im Ausland werden oft Personen in der Rechtspflege eingesetzt, deren Ausbildungsstand auch höchstens dem eines deutschen Juristen nach dem derzeitigen ersten Staatsexamen entspricht.

6. Das Gerangen um die Juristenausbildung gibt es ja nicht erst seit gestern. Haben Sie die Hoffnung, daß sich hier auf absehbare Zeit etwas ändert?

Es sah Anfang des Jahres noch so aus, als ob die leeren Kassen der Landeshaushalte zu einer Reform zwingen würden – wenn auch vielleicht zu einer ungewollten. Doch die Entspannung der Finanzlage läßt dies wieder unwahrscheinlicher werden.

Zudem gibt es erhebliche Differenzen in der Justizministerkonferenz über das ob und wie einer Reform. Vermutlich – so wage ich mal eine pessimistische Prognose – wird es zu einigen einfachen Änderungen kommen: Irgendeine Art Zwischenprüfung wird eingeführt und es wird eine Umgestaltung des Referendariats versucht werden, die hauptsächlich auf den Jackpot von einer Milliarde Ausgaben in diesem Bereich schielt und weniger tatsächliche Verbesserungen im Blick hat. 

Vielleicht wird an irgendeiner Stelle in oder nach der Ausbildung eine Form der Zugangskontrolle zu den oder manchen juristischen Berufen eingeführt. Besonders gegen solche Reservate für wenig schützenswerte Standesinteressen wendet sich die BSK.

7. Was frustriert Sie an Ihrem Amt am meisten?

Argumentationsschwache Betonköpfe an manchen Entscheidungsstellen. Die gibt es leider. 

8. …und was sind die erfreulichen Aspekte Ihrer Tätigkeit?

Das unerwartet große Interesse an den Ansichten der BSK und an Gesprächen mit uns von Seiten der meisten Ministerien, Gremien und auch einzelnen Personen oder Kanzleien. Die Zusammenarbeit mit interessiertn und motivierten Kollegen in der BSK, in der wir ganz unterschiedliche Interessen zu einem Ausbildungsmodell bündeln konnten, macht viel Spaß.

